
REG.SITZ 

Seite 1 von 19 

 

Regierungsvorlage 
27. Februar 2017                                                                                                                                                       zu Zl. 01-VD-LG-1671/2-2017 

Gesetz vom ………..,  
mit dem das Kärntner Heimgesetz 

geändert wird 
 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Kärntner Heimgesetz – K-HG 

StF:   LGBl Nr 7/1996 

Änderung 

LGBl Nr  9/2003  

LGBl Nr 69/2005  

LGBl Nr 77/2005  

LGBl Nr 81/2005 (DFB) 

LGBl Nr 65/2012 

LGBl Nr 80/2012 

LGBl Nr 89/2012 

LGBl Nr 85/2013 

Das Kärntner Heimgesetz – K-HG, LGBl. Nr. 7/1996, zuletzt in der Fassung 
des Gesetzes LGBl. Nr. 85/2013, wird wie folgt geändert: 

 
1. Dem Gesetzestext wird folgendes Inhaltsverzeichnis vorangestellt: 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 
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 § 1   Anwendungsbereich 
 § 2   Ziele 
 § 3   Erziehungsberechtigter, Sachwalter 
 § 4   Information der Bewohner 

2. Abschnitt 
Bewohnerschutz 

 § 5   Abgrenzung 
 § 6   Verpflichtung in Bezug auf Vertragsinhalte und  

  Bewohnerrechte 

3. Abschnitt 
Wohn- und Betreuungsstandards 

 § 7   Personelle Ausstattung 
 § 8   Betreuungsdokumentation 
 § 9   Ärztliche Betreuung 
 § 10  Verpflegung 
 § 11  Medikamente 
 § 12  Hygiene 
 § 13  Bauliche und technische Anforderungen 
 § 13a  Qualitätssicherung 

4. Abschnitt  
Betriebspflichten 

 § 14  Betriebsrichtlinien 
 § 15  Verschwiegenheitspflichten 

5. Abschnitt 
Verfahrensbestimmungen 

 § 16  Bewilligungspflicht 
 § 17  Vorprüfung 
 § 18  Nachträgliche Änderungen 
 § 18a Innovative Projekte 
 § 19  Aufsicht 
 § 19a  Bestellte Überprüfungsorgane 

6. Abschnitt  
Straf-, Schluß- und Übergangsbestimmungen 

 § 20  Strafbestimmungen 
 § 21  Mitwirkung der Bundespolizei 
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 §  21a Datenverwendung 
 § 22  Übergangs- und Schlußbestimmungen 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt 

 a) für Einrichtungen, die volljährigen Personen, die vorübergehend, dauernd 
oder während eines Teiles des Tages der Betreuung und Hilfe bedürfen, 
eine Wohnmöglichkeit sowie die entsprechenden Hilfs- und 
Betreuungsleistungen, während des gesamten Zeitraumes der Aufnahme 
anbieten (Heime), wie insbesondere Wohnheime für alte Menschen oder 
sonstige Wohnheime; 

 b) für Wohnheime für Menschen mit Behinderung sowie für Pflegeheime 
und Pflegestationen und zwar unabhängig vom Alter ihrer Bewohner und 
unabhängig davon, ob diese Wohnheime auch zur Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung bestimmt sind, sowie für Einrichtungen zur 
Eingliederung von Menschen mit Behinderung und zwar unabhängig von 
ihrem Alter, die den Bedürfnissen der Bewohner entsprechende 
Betreuungs- und Hilfeleistungen während des gesamten Zeitraumes der 
Aufnahme anbieten. 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung 

 a) auf Krankenanstalten nach der Krankenanstaltenordnung 1999, in ihrer 
jeweils geltenden Fassung; 

 b) wenn Hilfsbedürftige durch Angehörige im Sinne des § 36a des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 gepflegt werden. 

(3) Durch dieses Gesetz werden bundesgesetzliche Bestimmungen, wie 
insbesondere die des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, in der Fassung 
des Gesetzes BGBl. I Nr. 81/2013, des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, 
BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 185/2013, des 
MTD-Gesetzes, BGBl. Nr. 460/1992, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 
185/2013, des Hebammengesetzes, BGBl. Nr. 310/1994, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 80/2013, des Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/1990, 
in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 182/2013, des Arzneimittelgesetzes, 
BGBl. Nr. 185/1983, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 162/2013, sowie 
des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 50/2013, und des Heimaufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. In § 1 Abs. 1 lit. a wird der Klammerausdruck „(Heime)“ durch den 
Klammerausdruck „(zB Heime)“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. § 1 Abs. 3 lautet: 

„(3) Durch dieses Gesetz werden bundesgesetzliche Bestimmungen, wie 
insbesondere die des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, in der Fassung 
des Gesetzes BGBl. I Nr. 26/2017, des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, 
BGBl. I Nr. 108/1997, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 120/2016, des 
MTD-Gesetzes, BGBl. Nr. 460/1992, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 
120/2016, des Hebammengesetzes, BGBl. Nr. 310/1994, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 8/2016, des Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/1990, 
in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 9/2016, des Arzneimittelgesetzes, BGBl. 
Nr. 185/1983, in der Fassung des Gesetzes BGBl. II Nr. 105/2015, sowie des 
Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979, in der Fassung des Gesetzes 
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11/2004, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 18/2010, nicht berührt. BGBl. I Nr. 35/2016, und des Heimaufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 11/2004, in 
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 18/2010, nicht berührt.“ 

 

§ 6 

Verpflichtung in Bezug auf Vertragsinhalte 
und Bewohnerrechte 

(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Träger einer Einrichtung nach § 1 
Abs. 1 und den Bewohnern sind – soweit sich dies nicht bereits aus § 27d Abs. 5 
des Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979, in der Fassung des 
Gesetzes BGBl. I Nr. 50/2013, ergibt – durch einen schriftlichen Vertrag zu 
regeln. Dies gilt auch für allfällige Zusatzvereinbarungen. 

(2) Verträge haben neben den gemäß § 27d Abs. 1 und 2 des 
Konsumentenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 140/1979, in der Fassung des Gesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2013, festgelegten Inhalten jedenfalls Inhalte aufzuweisen über: 

 a) den Ausschluss der Kündigung zum Zweck der Erhöhung des Entgeltes; 

 b) eine Verpflichtung des Trägers, die Kündigung schriftlich zu begründen 
und eine Kopie des Kündigungsschreibens mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren; 

 c) die Zeiten für Haupt- und Zwischenmahlzeiten sowie die Ruhezeiten; 

 d) die Verpflichtung des Aufnahmewerbers, ein ärztliches Attest über seinen 
Gesundheitszustand im Zeitpunkt der Aufnahme beizubringen; 

 e) die Benützung von Gemeinschaftseinrichtungen; 

 f) die Zulässigkeit oder die Nichtzulässigkeit der Haustierhaltung durch 
Bewohner; 

 g) die Bekanntgabe von beabsichtigten Tariferhöhungen mindestens vier 
Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden sollen; 

 h) die Verpflichtung des Trägers, über die eingebrachten Einrichtungs- und 
Wertgegenstände ein Übergabeprotokoll zu errichten; 

 i) den Gerichtsstand; 

 j) die Verpflichtung des Trägers, 

 1. sich über das zwischen Träger und Bewohner vereinbarte Entgelt 
hinaus vom Bewohner keine Vermögensvorteile versprechen oder 
gewähren zu lassen – ausgenommen Zuwendungen geringen Wertes 
oder Zuwendungen, die unter Aufnahme eines Notariatsaktes gewährt 
werden; von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Verträge mit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. In § 6 Abs. 1 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 50/2013“ durch das Zitat „BGBl. I 
Nr. 35/2016“ ersetzt und in Abs. 2 entfällt das Zitat „, BGBl. Nr. 140/1979, in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 50/2013,“. 
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Trägern von Einrichtungen nach § 1 Abs. 1, die Betreuung und Hilfe 
nur während eines Teiles des Tages anbieten, sowie Verträge mit 
Trägern gemeinnütziger Einrichtungen; 

 2. sicherzustellen, dass in den Verträgen mit den in der Einrichtung 
beschäftigten Bediensteten oder sonst tätigen Personen gewährleistet 
ist, dass auch diese die Verpflichtung nach Z 1 einhalten, und zwar 
unabhängig davon, um welche Art von Träger es sich handelt; 

 3. übergebene Depotgelder ordnungsgemäß zu verwalten; 

 k) die Verpflichtung des Bewohners, die Einrichtung im Falle der 
Untersagung des Betriebes der Einrichtung oder von Teilen der 
Einrichtung und im Falle der Schließung der Einrichtung unverzüglich zu 
verlassen; 

 l) die Rechte der Bewohner nach Abs. 3. 

(3) Nach Abs. 2 lit. l sind neben den gemäß § 27d Abs. 3 des 
Konsumentenschutzgesetzes in der Fassung des Heimvertragsgesetzes 
festgelegten Inhalten jedenfalls nachstehende Inhalte vorzusehen, hinsichtlich 
derer der Träger einen rechtswirksamen Verzicht nicht annehmen darf: 

 a) das Recht des Bewohners auf Einsicht in die Betreuungsdokumentation 
(§ 8); 

 b) das Recht des Bewohners, gemeinsam mit den Mitbewohnern einen 
Interessenvertreter oder eine Bewohnerdelegation zur Vertretung der 
Interessen der Bewohner zu wählen; 

 c) das Recht des Bewohners auf Behandlung von Beschwerden; 

 d) das Recht des Bewohners auf Beiziehung von entsprechend qualifizierten 
Personen zum Zweck der Behandlung bzw. Beratung, insbesondere in 
psychotherapeutischen, medizinischen, klinischpsychologischen, 
gesundheitspsychologischen, seelsorgerischen und rechtlichen 
Angelegenheiten; 

 e) das Recht des Bewohners auf Möblierung der Wohneinheit, 
ausgenommen bei Einrichtungen nach § 1 Abs. 1, die Betreuung und 
Hilfe nur während eines Teiles des Tages anbieten, sowie bei 
Einrichtungen, bei denen dies mit dem Charakter des Angebots nicht in 
Einklang zu bringen ist, sowie das Recht auf Ausgestaltung der 
Wohneinheit; 

 f) das Recht des Bewohners auf zeitlich unbeschränkte Besuche in der 
Einrichtung während des Tages und tunlichst außerhalb der Ruhezeiten, 
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jedoch unter Bedachtnahme auf therapeutische oder pflegerische Abläufe 
bei der Betreuung des Bewohners und – in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen – auch während der Nachtruhezeit; 

 g) das Recht des Bewohners auf Mahlzeiten und Ruhezeiten, die den 
üblichen Lebensgewohnheiten entsprechen; 

 h) das Recht des Bewohners auf Zahlungsbelege über Sonderleistungen. 

(4) Verwendet der Träger standardisierte Vertragsformulare oder 
Vertragstexte oder Allgemeine Geschäftsbedingungen, so hat er diese der 
Landesregierung vorzulegen. 

(5) Die Landesregierung hat die Verwendung von standardisierten 
Vertragsformularen oder Vertragstexten oder von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu untersagen, wenn sie diesem Gesetz widersprechen. 
 

§ 13 

Bauliche und technische Anforderungen 

(1) Die Größe und Ausstattung der Wohneinheiten und die Ausstattung der 
gesamten Einrichtung müssen dem Stand der Technik sowie den sozialen, 
pflegerischen, hygienischen, feuerpolizeilichen und sicherheitstechnischen 
Anforderungen entsprechen. 

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen 
zu erlassen 

 a) über die örtliche Lage unter Berücksichtigung des Ruhebedürfnisses der 
Bewohner und einer entsprechenden Erreichbarkeit durch öffentliche 
Verkehrsmittel sowie einer möglichen Integration der Bewohner in die 
Gemeinde und einer damit möglichen Erhaltung ihrer Beziehungen zur 
Umwelt, 

 b) die baulichen Voraussetzungen unter Beachtung des Kriteriums der 
Überschaubarkeit und der Gliederung in familiäre Strukturen sowie unter 
Berücksichtigung angemessener Raumgrößen, entsprechender 
Sanitäranlagen und elektrischer Anlagen, der Erforderlichkeit von 
Gemeinschaftseinrichtungen, Pflegezimmer, Pflegebetriebsräume und 
Untersuchungszimmer und eines breitgefächerten möglichen Angebotes 
an Dienstleistungen, 

 c) die Einrichtung und Ausstattung der Gebäude und Räume unter 
Berücksichtigung auch eines ausreichenden Bewegungsraumes für 
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Bewohner und - sofern die Möblierung nicht durch Bewohner erfolgt - 
der Erforderlichkeit von Bett, Sitzgelegenheiten, Schrank, Tisch, 
Nachtkästchen und Beleuchtung. 

(3) Auf die besonderen Erfordernisse der einzelnen Einrichtungen nach § 1 
Abs.1 und die in den einzelnen Einrichtungen zu erbringenden Leistungen und die 
damit verbundenen spezifischen räumlichen Erfordernisse sowie auf die Ziele 
(§ 2) ist bei der Erlassung der Verordnung nach Abs. 2 entsprechend Bedacht zu 
nehmen. 
 
 

5. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 

„§ 13a 
Qualitätssicherung 

Die Landesregierung darf durch Verordnung abhängig von der Art der 
Einrichtung nach § 1 Abs. 1 und soweit dies für die Verbesserung der Qualität 
erforderlich ist, Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
vorsehen. Die Verordnung hat die Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung näher zu bestimmen, wobei insbesondere  

a) auf die Aufgaben der Einrichtung, 

b) die Organisation und die Abläufe sowohl auf Seiten der Bewohner und 
deren Angehörigen als auch auf Seiten der Mitarbeiter und der Führungsebene der 
Einrichtung, und 

c) die Erhöhung der Qualität in den Strukturen, den Prozessen und den 
Ergebnissen  

Bedacht zu nehmen ist und eine Vergleichbarkeit mit anderen ähnlichen 
Einrichtungen sowie interne Kontrollmaßnahmen vorzusehen sind.“ 

 

§ 16 

Bewilligungspflicht 

(1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 bedürfen zum Betrieb einer Bewilligung 
der Landesregierung. 

(2) Die Bewilligung zum Betrieb ist – soweit Abs. 2a nicht anderes bestimmt 
– auf Antrag des Rechtsträgers der Einrichtung zu erteilen, wenn, abgestellt auf 
die jeweils besonderen Erfordernisse und Anforderungen der einzelnen 
Einrichtungen, im Hinblick auf ihre Aufgaben und den zu betreuenden 
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Personenkreis, 

 a) die Lage, das Raumangebot und die Ausstattung der Einrichtung den 
Interessen und Bedürfnissen der Bewohner und insbesondere auch ihrer 
körperlichen Sicherheit sowie den von der Landesregierung erlassenen 
Verordnungen entspricht und die Grundsätze der Hygiene gewahrt sind; 

 b) für eine erforderliche geeignete Beschäftigungs- und Arbeitstherapie 
sowie für entsprechende, das Gemeinschaftsleben fördernde 
Einrichtungen vorgesorgt ist; 

 c) das erforderliche und geeignete Personal einschließlich eines geeigneten 
verläßlichen (Abs. 10) Leiters sowie einer verlässlichen (Abs. 10) für die 
Leitung des Pflegedienstes geeigneten Person entsprechend den von der 
Landesregierung erlassenen Verordnungen zur Verfügung steht (§ 7); 

 d) die Betriebsrichtlinien den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen; 

 e) der Träger der Einrichtung – ist der Rechtsträger eine juristische Person, 
die natürliche Person, der ein maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der 
Einrichtung zusteht – die für den Betrieb erforderliche Verläßlichkeit 
(Abs. 10) besitzt; 

 f) sich der Träger der Einrichtung verpflichtet, ausschließlich schriftliche 
Verträge abzuschließen, deren Vertragsinhalte den Bestimmungen des § 6 
Abs. 2 und 3 entsprechen. 

 
 

(2a) Die Bewilligung zum Betrieb von Einrichtungen zur Unterbringung von 
nicht mehr als sechs Personen, die nicht überwiegend der Betreuung und Hilfe 
bedürfen und nicht Angehörige im Sinne des § 36a des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 des Bewilligungswerbers sind, zu 
Wohnzwecken ist zu erteilen, wenn die Einrichtung und die Ausstattung der 
Wohn- und Sanitätsräume den bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen 
Anforderungen und den Grundsätzen der Hygiene entsprechen und den 
Bewohnern einen ausreichenden Bewegungsspielraum bieten sowie die 
Verpflichtungserklärung nach Abs. 2 lit. f abgegeben wurde. Im Übrigen muss der 
Bewilligungswerber die erforderliche Verlässlichkeit (Abs. 10) besitzen. 

(3) Dem Antrag auf Bewilligung sind – soweit Abs. 4 nicht anderes bestimmt 
– folgende Angaben anzuschließen: 

 a) der Personenkreis, für den die Einrichtung nach Abs. 1 bestimmt ist; 

 b) die Höchstzahl der zu betreuenden Personen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. In § 16 Abs. 2 lit. f wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
lit. g angefügt: 

 „g) Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
entsprechend der Verordnung gemäß § 13a vorgesehen sind.“ 
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 c) die vorgesehene Anzahl und die fachliche Ausbildung des Personals 
(§ 7); 

 d) die vorgesehenen Betreuungs-, Pflege- und Rehabilitationsmaßnahmen; 

 e) der Nachweis des Eigentums oder eines sonstigen Rechtes an der für die 
Einrichtung nach Abs. 1 vorgesehenen Liegenschaft einschließlich 
bestehender Gebäude, die für die Einrichtung verwendet werden sollen, 
das dem Bewilligungswerber die dauernde und unbehinderte Benützung 
der Einrichtung gestattet; 

 f) ein Raum- und Funktionsprogramm; 

 g) die baubehördliche Benützungsbewilligung oder, wenn eine solche nicht 
in Betracht kommt, eine Bestätigung der zuständigen Baubehörde, daß 
das Gebäude und seine Einrichtung den bau- und feuerpolizeilichen 
Vorschriften entspricht, sowie eine Bestätigung der 
Bezirksverwaltungsbehörde, daß das Gebäude und seine Einrichtung den 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften entspricht; 

 h) den Nachweis, dass fachlich zur Leitung der Einrichtung und zur Leitung 
des Pflegedienstes geeignete verlässliche Personen zur Verfügung stehen 
und dass die Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. e erfüllt sind; der 
Nachweis, dass Ausschlussgründe nach § 13 Abs. 2 oder 3 GewO 1994, 
BGBl. Nr. 194, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 125/2013, auch 
nicht im Ausland verwirklicht wurden, ist nur hinsichtlich jener Staaten 
zu erbringen, in denen der Bewilligungswerber in den der Antragstellung 
vorausgehenden fünf Jahren einen Hauptwohnsitz gehabt hat; 

 i) eine Verpflichtungserklärung des Trägers nach Abs. 2 lit. f; 

 j) die Betriebsrichtlinien. 
 
 

(4) Dem Antrag auf Bewilligung einer Einrichtung nach Abs. 2a sind 
folgende Angaben anzuschließen: 

 a) die Zahl der unterzubringenden Personen im Sinne des Abs. 2a 
einschließlich des Ausmaßes ihrer Pflegebedürftigkeit; 

 b) die fachliche Ausbildung der betreuenden Personen; 

 c) maßstabsgetreue Bestandpläne über die den Bewohnern zur Verfügung 
stehenden Wohn- und Sanitärräume; Angaben nach Abs. 3 lit. g; 

 d) Angaben über die Ausstattung der Wohn- und Sanitärräume; 

 e) eine Verpflichtungserklärung des Trägers nach Abs. 2 lit. f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. In § 16 Abs. 3 lit. h wird das Zitat „BGBl. I Nr. 125/2013“ durch das Zitat 
„BGBl. I Nr. 120/2016“ ersetzt. 
 
 

8. In § 16 Abs. 3 lit. j wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
lit. k angefügt: 

 „k) eine Darstellung der Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung entsprechend der Verordnung gemäß § 13a.“ 

 
 
 
 
 
 

9. In § 16 Abs. 4 lit. c wird das Zitat „Abs. 3 lit. g“ durch das Zitat „Abs. 3 lit. e 
und g“ ersetzt.  
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(5) Liegt ein vollständiger Antrag vor, ist – ausgenommen in den Fällen des 
Abs. 2a – vor der Entscheidung über die Erteilung einer Bewilligung eine 
mündliche Verhandlung durchzuführen, die mit einem Augenschein an Ort und 
Stelle zu verbinden ist. Zur mündlichen Verhandlung ist jedenfalls ein Vertreter 
der Standortgemeinde zu laden. 

(6) Anläßlich der Erteilung der Bewilligung dürfen auch die im Hinblick auf 
den Zweck der Einrichtung nötigen Auflagen für den Betrieb vorgesehen werden. 
Durch Auflagen darf die beabsichtigte Einrichtung in ihrem Wesen nicht verändert 
werden. Zur Erfüllung der Auflagen ist dem Antragsteller eine nach Art und 
Umfang des Programms angemessene Frist – höchstens jedoch eine Frist von zwei 
Jahren – einzuräumen. In begründeten Fällen darf die Frist auf Antrag des Trägers 
vor ihrem Ablauf um höchstens zwei Jahre verlängert werden. 

(7) Sind die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung nicht 
gegeben und können sie durch Auflagen nach Abs. 6 auch nicht hergestellt 
werden, ist die Bewilligung zu versagen. 
 
 
 
 
 
 

(8) Die Bewilligung zum Betrieb erlischt, wenn 

 a) die Auflagen nicht fristgerecht (Abs. 6) erfüllt werden; 

 b) die Einrichtung stillgelegt wird; 

 c) der Betrieb durch drei Jahre geruht hat; 

 d) die Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. e oder Abs. 2a letzter Satz nicht 
mehr erfüllt sind; 

 e) der Bewilligungsinhaber die Einrichtung nicht selbst weiterbetreibt. 

(9) Die Landesregierung hat den Zeitpunkt des Erlöschens in den Fällen des 
Abs. 8 lit. a bis e bescheidmäßig festzustellen. Vom Erlöschen einer Bewilligung 
ist die zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständige Behörde (§ 20 
Abs. 1) zu verständigen. 

(10) Die Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. c und e oder Abs. 2a letzter Satz 
sind dann nicht erfüllt, wenn die Bestimmungen dieses Gesetzes oder der hiezu 
erlassenen Verordnungen oder der Bewilligung mehr als zweimal nicht 
eingehalten oder mehr als zweimal die Verpflichtungserklärungen nach Abs. 2 lit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Nach § 16 Abs. 7 wird folgender Abs. 7a eingefügt: 

„(7a) Übernimmt ein Träger eine bestehende und rechtmäßig betriebene 
Einrichtung, bedarf dieser Träger für den Weiterbetrieb der Einrichtung einer 
Bewilligung der Landesregierung. Diesbezüglich gelten die Vorgaben dieser 
Bestimmung mit der Ausnahme, dass zur Erfüllung allfälliger Auflagen nach Abs. 
6  dem Antragsteller eine nach Art und Umfang des Programms angemessene 
Frist – höchstens jedoch eine Frist von fünf Jahren – einzuräumen ist.“ 
 
 
 
 

11. In § 16 Abs. 8 lit. d wird das Zitat „Abs. 2 lit. e“ durch das Zitat „Abs. 2 lit. c 
oder e“ ersetzt.  
 
 
 
 
 
 

12. In § 16 Abs. 10 wird das Zitat „Abs. 2 lit. c und e“ durch das Zitat „Abs. 2 lit. 
c oder e“ ersetzt sowie entfällt die Wortfolge „BGBl. Nr. 194/1994, in der 
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 125/2013“. 
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f verletzt worden sind oder wenn nach § 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994, BGBl. Nr. 
194/1994, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 125/2013, ein Ausschluss von 
der Ausübung eines Gewerbes gegeben wäre. 

(11) Die Landesregierung kann im Bescheid, mit dem für eine Einrichtung 
nach § 1 Abs. 1 die Bewilligung zum Betrieb erteilt wird, auf Antrag von der 
Einhaltung einzelner Verpflichtungen nach § 6 Abs. 2 lit. a bis l und Abs. 3 lit. a 
bis h absehen, wenn durch die Einhaltung dieser Verpflichtungen ein 
ordnungsgemäßer Betrieb und die Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung, 
insbesondere im Hinblick auf den Grad der Behinderung der Bewohner oder die 
Aufgabe der Einrichtung zur Eingliederung von Behinderten, nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig großem Aufwand möglich wäre und die Interessen der 
Bewohner und die Ziele des § 2 dennoch gewahrt bleiben. 
 

§ 18 

Nachträgliche Änderungen 

(1) Ergibt sich nach der Erteilung der Bewilligung nach § 16, daß ein den 
Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechender Betrieb nicht hinreichend 
gewährleistet werden kann, so hat die Landesregierung weitere Auflagen 
vorzuschreiben; soweit solche Auflagen nicht zur Vermeidung einer Gefährdung 
des Lebens oder der Gesundheit von Menschen erforderlich sind, müssen sie für 
den Träger der Einrichtung - bezogen auf die einzelne Einrichtung - wirtschaftlich 
zumutbar sein. 

(2) Änderungen einer nach § 16 bewilligten Einrichtung, die auch der 
Baubewilligungspflicht unterliegen, wesentliche Änderungen im Pflege- oder 
Betreuungsangebot, sowie Änderungen in Bereichen, die von der Bewilligung 
nach § 16 erfasst sind, bedürfen – soweit Abs. 3 nicht anderes bestimmt – vor 
ihrer Durchführung der Bewilligung der Landesregierung; die Bestimmungen des 
§ 16 gelten sinngemäß für diese Verfahren. 

(3) Die Bestellung eines neuen Leiters oder eines neuen Leiters des 
Pflegedienstes (§ 16 Abs. 2 lit. c) ist der Landesregierung unverzüglich schriftlich 
unter Anschluss des Nachweises nach § 16 Abs. 3 lit. h sowie der Eignung 
anzuzeigen. Die Landesregierung hat die weitere Verwendung des neuen Leiters 
oder des neuen Leiters des Pflegedienstes zu untersagen, wenn der Nachweis der 
Eignung oder der Verlässlichkeit nicht erbracht werden kann. 

(4) Die beabsichtigte Einstellung oder wesentliche Einschränkung des 
Betriebes einer Einrichtung nach § 16 ist der Landesregierung mindestens drei 
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Monate vorher schriftlich anzuzeigen. 
 

 
13. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

„§ 18a 
Innovative Projekte 

(1) Modelle innovativer Projekte der Pflege und Betreuung, die als Ziel die 
Erfüllung der Aufgaben von Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 verfolgen, deren 
Durchführung jedoch eine Abweichung von Bestimmungen der auf Grundlage 
von §§ 7 Abs. 2 und 13 Abs. 2 erlassenen Verordnungen erfordert, bedürfen der 
Bewilligung der Landesregierung. Die Landesregierung kann auf Antrag mittels 
Bescheid unter Vorschreibung erforderlicher Auflagen und einer zeitlichen 
Befristung auf maximal fünf Jahre für ein solches Modell eine Abweichung von 
den Bestimmungen der auf §§ 7 Abs. 2 und 13 Abs. 2 beruhenden Verordnung  
zulassen, wenn durch die Vorlage geeigneter und fundierter Unterlagen glaubhaft 
gemacht wird, dass die Ziele dieses Gesetzes trotz gegebener Abweichungen von 
den genannten Bestimmungen gleichermaßen erreicht werden. In der Bewilligung 
sind jene Bestimmungen der Verordnung, von welchen abgewichen werden darf, 
ausdrücklich zu nennen. Eine Abweichung von der in der Verordnung 
festgelegten Mindestanzahl an Betreuungspersonal pro Bewohner ist nicht 
zulässig. 

(2) § 16 Abs. 2, 3, 5 und 7a sind anwendbar. 

(3) Die Landesregierung kann nach erteilter Bewilligung weitere Auflagen 
vorschreiben, sofern sich herausstellt, dass dies zur Erreichung der Ziele dieses 
Gesetzes erforderlich ist. Die Frist zur Umsetzung der Auflagen beträgt 
mindestens sechs Monate, wobei die Landesregierung die Frist in begründeten 
Fällen um  ein Jahr verlängern kann. 

(4) Die nach Abs. 1 erteilte Bewilligung ist von der Landesregierung 
abzuerkennen, sofern die Ziele dieses Gesetzes trotz erteilter Auflagen nicht 
erreicht werden und die Erreichung der Ziele trotz Vorschreibung weiterer 
Auflagen innerhalb der nach Abs. 3 gesetzten Frist nicht möglich ist oder ein Fall 
des § 16 Abs. 8 vorliegt. § 16 Abs. 9 und 10 sind anzuwenden.“ 
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§ 19 

Aufsicht 

(1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 unterliegen der Aufsicht der 
Landesregierung. 

(2) Die Landesregierung hat die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sowie 
ergangenen Bewilligungen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle 
zwei Jahre an Ort und Stelle zu überprüfen. Den Organen der Aufsichtsbehörde ist 
der Zutritt zu den Einrichtungen nach Abs. 1 zu gewähren und die Einsicht in 
Verträge zu ermöglichen; weiters sind die zur Ausübung der Aufsicht 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Überprüfungen dürfen auch ohne vorherige 
Anmeldung erfolgen. Für die Durchführung der Überprüfungen sind 
Landesbedienstete vorzusehen. Erforderlichenfalls darf die Landesregierung zur 
Durchführung der Überprüfungen Angehörige des gehobenen Dienstes für 
Gesundheits- und Krankenpflege insbesondere aus dem Kreis der gerichtlich 
beeideten Sachverständigen für Gesundheits- und Krankenpflege zu 
Überprüfungsorganen bestellen (§ 19a).(3) Stellt die Landesregierung anläßlich 
einer Überprüfung Mängel fest, so hat sie die Beseitigung der Mängel innerhalb 
einer angemessen festzulegenden Frist bescheidmäßig aufzutragen. In begründeten 
Fällen darf diese Frist auf Antrag des Trägers vor ihrem Ablauf um höchstens 
zwei Jahre verlängert werden. Werden die Mängel innerhalb der festgelegten Frist 
nicht behoben, so hat die Landesregierung den Betrieb der Einrichtung oder von 
Teilen der Einrichtung nach § 1 Abs. 1 bis zur Beseitigung der Mängel durch 
Bescheid zu untersagen. 

(4) Werden Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 ohne Bewilligung oder 
abweichend von der Bewilligung betrieben, so hat die Landesregierung die 
Schließung der Einrichtung mit Bescheid zu verfügen. Von der Schließung ist die 
zur Ahndung von Verwaltungsübertretungen zuständige Behörde (§ 20 Abs. 1) zu 
verständigen. Die Verfügung der Schließung ist aufzuheben, wenn der Grund für 
diese Maßnahme weggefallen ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14. § 19 Abs. 2 lautet: 

„(2) Die Landesregierung hat die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Gesetzes sowie der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und 
Bescheide in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle zwei Jahre, an Ort 
und Stelle zu überprüfen. Den Organen der Aufsichtsbehörde ist der Zutritt zu 
den Einrichtungen nach Abs. 1 zu gewähren und die Einsicht in Verträge zu 
ermöglichen; weiters sind die zur Ausübung der Aufsicht erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Wird der Zutritt verwehrt, so darf dieser durch die 
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt erwirkt werden. 
Überprüfungen dürfen auch ohne vorherige Anmeldung erfolgen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Nach § 19 Abs. 4 werden folgende Abs. 4a bis 4c eingefügt: 

„(4a) Besteht der begründete Verdacht, dass eine Einrichtung nach § 1 Abs. 
1 ohne Bewilligung betrieben wird, ist den Organen der Aufsichtsbehörde der 
Zutritt zu den Räumlichkeiten, auf die sich der Verdacht bezieht, zu gewähren. 
Weiters sind den Organen der Aufsichtsbehörde die zur Ausübung der Aufsicht 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Überprüfungen dürfen auch ohne vorherige 
Anmeldung erfolgen. Wird der Zutritt verwehrt, so darf dieser durch die 
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt erwirkt werden. 
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(5) Die Wirksamkeit einer Untersagung nach Abs. 3 letzter Satz oder einer 
Schließung nach Abs. 4 ist unter Berücksichtigung der Interessen der Bewohner 
zu einem angemessenen Zeitpunkt festzusetzen. Die Untersagung oder Schließung 
ist jedoch mit sofortiger Wirkung auszusprechen, wenn die Pflege oder Betreuung 
so mangelhaft ist, dass daraus Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Bewohnern entsteht. 

(6) Mit der Untersagung des Betriebes einer Einrichtung oder von Teilen 
einer Einrichtung (Abs. 3) oder mit der Schließung einer Einrichtung ist jede 
weitere Aufnahme von Bewohnern untersagt. Die in der Einrichtung befindlichen 
Bewohner sind vom Träger bei gleichzeitiger Sicherstellung einer allenfalls 
notwendigen Unterbringung in einer anderen Einrichtung zu verhalten, die 
Einrichtung, deren Betrieb untersagt oder die geschlossen worden ist, sofort zu 
verlassen. Für die weitere Betreuung und Hilfe von betreuungs- und 
hilfsbedürftigen Bewohnern hat der Träger durch geeignete Maßnahmen 
vorzusorgen. 

(7) Bei Gefahr im Verzug hat die Landesregierung die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz der Bewohner auf Kosten und Gefahr des Trägers durch 
unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt sofort zu treffen. 

(8) Von der Untersagung des Betriebes einer Einrichtung oder von Teilen 
einer Einrichtung und von der Schließung einer Einrichtung hat die 
Landesregierung unter Angabe der Bezeichnung der Einrichtung, ihres Trägers 
und der Anschrift die Bewohner der Einrichtung sowie die Gemeinden, die 
Sozialhilfeverbände und die Bezirksverwaltungsbehörden, in deren Bereich die 
Einrichtung liegt, und die in Kärnten gelegenen Krankenanstalten zu verständigen. 
In den Fällen des Abs. 5 letzter Satz oder des Abs. 7 hat die Landesregierung 
überdies die Öffentlichkeit in geeigneter Form zu informieren. 

(4b) Überprüfungen gemäß Abs. 4a sind auf das erforderliche Ausmaß zu 
beschränken und unter Berücksichtigung der persönlichen und gesundheitlichen 
Bedürfnisse möglicher Bewohner der Räumlichkeiten auszuüben. 

(4c) Für die Durchführung der Überprüfungen nach Abs. 2 und 4a sind 
Landesbedienstete vorzusehen. Erforderlichenfalls darf die Landesregierung zur 
Durchführung der Überprüfungen fachlich geeignete Personen, wie insbesondere 
Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege , zu 
Überprüfungsorganen bestellen (§ 19a).“ 
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§ 19a 

Bestellte Überprüfungsorgane 

(1) Die Bestellung zum Überprüfungsorgan (§ 19 Abs. 2 letzter Satz) hat 
durch schriftlichen Bescheid der Landesregierung zu erfolgen. 

(2) Das Überprüfungsorgan hat vor der Landesregierung die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Aufgaben zu geloben. 

(3) Die Bestellung zum Überprüfungsorgan erlischt mit 

 a) dem Tod, 

 b) dem Widerruf der Bestellung oder 

 c) dem Verzicht auf das Amt. 

(4) Die Landesregierung hat die Bestellung zum Überprüfungsorgan zu 
widerrufen, wenn das Überprüfungsorgan schwer oder wiederholt seine Pflichten 
verletzt hat. 

(5) Ein Überprüfungsorgan kann auf sein Amt verzichten; der Verzicht ist 
gegenüber der Landesregierung schriftlich zu erklären. Er wird mit dem Einlangen 
der Verzichtserklärung bei der Behörde unwiderruflich und, sofern in der 
Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam. 

(6) Die Landesregierung hat dem Überprüfungsorgan unmittelbar nach der 
Angelobung das Dienstabzeichen und den Dienstausweis auszufolgen. 

(7) Das Überprüfungsorgan hat bei der Ausübung seines Dienstes das 
Dienstabzeichen sichtbar zu tragen und den Dienstausweis mitzuführen. Der 
Dienstausweis ist auf Verlangen vorzuweisen. 

(8) Das Dienstabzeichen und der Dienstausweis sind der Landesregierung 
zurückzugeben, wenn die Bestellung zum Überprüfungsorgan erloschen ist. 

(9) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Vorschriften über die 
Art, die Form und das Tragen des Dienstabzeichens und über den Inhalt und die 
Form des Dienstausweises zu erlassen. Das Dienstabzeichen hat jedenfalls die 
Inschrift “Überprüfungsorgan für Heime” zu enthalten. Der Dienstausweis hat 
jedenfalls zu enthalten: 

 a) den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse und ein Lichtbild des 
Aufsichtsorganes und 

 b) die Geschäftszahl und das Datum der Bestellung. 

 
 

16. In § 19a Abs. 1 wird das Zitat „(§ 19 Abs. 2 letzter Satz)“ durch das Zitat „(§ 
19 Abs. 4c)“ ersetzt. 
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§ 20 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen, 

 a) mit einer Geldstrafe bis zu 15.000 Euro, wer 
 
 
 

 1. ohne Bewilligung nach § 16 Abs. 1 oder abweichend von dieser 
Bewilligung eine Einrichtung nach § 1 Abs. 1 – ausgenommen 
Einrichtungen nach § 16 Abs. 2a – betreibt oder Auflagen nicht 
einhält; 

 2. beim Betrieb von Einrichtungen nach § 16 Abs. 1 – ausgenommen 
Einrichtungen nach § 16 Abs. 2a – gegen § 7 Abs. 1 oder die gemäß 
§ 7 Abs. 2 und 3 erlassenen Verordnungen verstößt; 

 
 
 
 
 

 3. den Zutritt nach § 19 Abs. 2 nicht gewährt oder die Einsicht nach § 19 
Abs. 2 in Verträge nicht ermöglicht oder die zur Ausübung der 
Aufsicht nötigen Auskünfte nach § 19 Abs. 2 nicht erteilt; 

 4. gegen § 19 Abs. 6 verstößt oder Maßnahmen nach § 19 Abs. 7 
behindert; 

 b) mit einer Geldstrafe bis zu 7500 Euro, wer 
 
 
 

 1. ohne Bewilligung nach § 16 Abs. 1 oder abweichend von dieser 
Bewilligung eine Einrichtung nach § 16 Abs. 2a betreibt oder Auflagen 
nicht einhält; 

 2. einen Vertrag abschließt, dessen Vertragsinhalt entgegen einer 
Verpflichtungserklärung nach § 16 Abs. 2 lit. f oder § 16 Abs. 4 lit. e 
den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 oder 3 nicht entspricht oder 
entgegen einer Verpflichtungserklärung nach § 16 Abs. 2 lit. f oder 

 
 
 
 
 

17. § 20 Abs. 1 lit. a lautet: 

 „a) mit einer Geldstrafe von 3.000 Euro bis zu 30.000 Euro, im 
Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe von 4.000 Euro bis zu 32.000 
Euro, wer“ 

18. In § 20 Abs. 1 lit. a Z 1 wird nach der Wortfolge „nach § 16 Abs. 1“ die 
Wortfolge „, § 18a Abs. 1“ eingefügt. 
 
 
 

19. Nach § 20 Abs. 1 lit. a Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt: 

 „2a. beim Betrieb von Einrichtungen nach § 18a gegen § 7 Abs. 1 oder gegen 
Bestimmungen der gemäß § 7 Abs. 2 und 3 erlassenen Verordnungen, die 
nicht in der Bewilligung gemäß § 18a Abs. 1 letzter Satz ausdrücklich 
genannt sind, verstößt.“ 

 

20. In § 20 Abs. 1 lit.a Z 3 wird jeweils das Zitat „§ 19 Abs. 2“ durch das Zitat „§ 
19 Abs. 2 oder 4a“ ersetzt. 
 

21. § 20 Abs. 1 lit. b lautet: 

 „b) mit einer Geldstrafe von 1.500 Euro bis zu 15.000 Euro, im 
Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe von 3.000 Euro  bis zu 17.500 
Euro, wer“ 

 

22. In § 20 Abs. 1 lit. b Z 1 wird nach der Wortfolge „nach § 16 Abs. 1“ die 
Wortfolge „, § 18a Abs. 1“ eingefügt. 
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§ 16 Abs. 4 lit. e Verpflichtungen nicht nachkommt oder Rechte der 
Bewohner nicht sicherstellt; 

 3. beim Betrieb einer Einrichtung nach § 16 Abs. 2a gegen § 7 oder die 
gemäß § 7 Abs. 2 erlassenen Verordnungen verstößt; 

 c) mit einer Geldstrafe bis zu 2500 Euro, wer 
 
 

 1. die Informationspflicht nach § 4 verletzt; 

 2. der Landesregierung standardisierte Vertragsformulare oder 
Vertragstexte (§ 6 Abs. 4) nicht vorlegt oder standardisierte 
Vertragsformulare oder Vertragstexte verwendet, die diesem Gesetz 
widersprechen (§ 6 Abs. 5); 

 3. gegen § 6a verstößt; 

 4. die Betreuungsdokumentation (§ 8) nicht ordnungsgemäß führt oder 
aufbewahrt; 

 5. gegen §§ 9 bis 12, 14 oder 15 verstößt; 

 6. die Anzeigen nach § 18 Abs. 3 oder 4 unterlässt. 
 
 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Ersatzfreiheitsstrafen dürfen nicht verhängt werden. 

(4) Bildet der unzulässige Betrieb einer Einrichtung nach § 1 Abs. 1 oder die 
Nichteinhaltung von Auflagen den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung 
nach Abs. 1 lit. a Z 1 oder Abs. 1 lit. b Z 1, so endet das strafbare Verhalten erst 
mit der Erteilung der Bewilligung nach § 16, einem Betrieb entsprechend der 
Bewilligung, der Einhaltung der Auflagen oder der Feststellung nach § 16 Abs. 9. 

 
 

23. § 20 Abs. 1 lit. c lautet: 

 „c) mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 10.000 Euro, im 
Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe von 2.000 Euro  bis zu 12.000 
Euro, wer“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. In § 20 Abs. 1 lit. c Z 6 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und 
folgende Z 7 angefügt: 

 „7. die Verpflichtung zur Datenübermittlung nach §§ 21a Abs. 2 verletzt.“ 
 
 
 
 
 
 

25. In § 20 Abs. 4 wird das Zitat „§ 16“ durch das Zitat „§§ 16 oder 18a“ ersetzt.  

 

§ 21 

Mitwirkung der Bundespolizei 

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung 
der Ahndung der Verwaltungsübertretung der Errichtung einer Einrichtung nach § 
1 Abs. 1 ohne Bewilligung mitzuwirken durch 

 a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  

 b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind. 
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(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der Landesregierung 
über ihr Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse nach 
§ 19 Abs. 2 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten. 
Gleiches gilt hinsichtlich der Setzung von Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- 
und Zwangsgewalt nach § 19 Abs. 7 durch die Landesregierung. 

 

26. In § 21 Abs. 2 werden das Zitat „§ 19 Abs. 2“ durch das Zitat „§ 19 Abs. 2 
oder 4a“ und das Zitat „§ 19 Abs. 7“ durch das Zitat „§ 19 Abs. 2, 4a oder 7“ 
ersetzt. 

 
27. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 

„§ 21a 
Datenverwendung 

(1) Die Landesregierung und die Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 dürfen zur 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz, insbesondere zur Erreichung der 
Wohn- und Betreuungsstandards, jeweils folgende Daten verarbeiten: 

 1. Pflege- und Betreuungspersonal: Name, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Sozialversicherungsnummer, Beschäftigungsbeginn, 
Beschäftigungsende, Ausmaß der Beschäftigung, Qualifikation. 

 2. Heimbezogene Daten: Identifikations- und Erreichbarkeitsdaten der 
Einrichtung, Anzahl der freien Plätze in Einbett- und Zweibettzimmern 
in der Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Tagesbetreuung, 
Langzeitbetreuung und in Alternativen Lebensräumen. 

 3. Daten zu den Bewohnern der Einrichtung (klientenbezogene Daten):  

 a) Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, 

 b) Name und Erreichbarkeitsdaten einer im Heimvertrag genannten 
Bezugsperson oder eines Sachwalters, Vorsorgeberechtigten oder 
vertretungsbefugten Angehörigen,  

 c) Datum des Eintritts in die und des Austrittes aus der Einrichtung,  

 d) Stufe des Pflegegeldes,  

 e) Vorliegen einer Kostenübernahme durch das Land. 

(2) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 sind verpflichtet, klientenbezogene Daten 
über Bewohner, für die keine Kostenübernahme des Landes besteht, gemäß Abs. 
1 Z 3 lit. a, c und d, personalbezogene Daten Abs. 1 Z 1 und heimbezogene Daten 
nach Abs. 1 Z 2 sowie allgemein die Anzahl der Heimbewohner anonym 
aufgeschlüsslet nach Pflegestufe ohne unnötigen Aufschub vollständig und 
wahrheitsgemäß  durch Eintragung in eine von der Landesregierung eingerichtete 
Datenanwendung einzugeben. Änderungen der Daten sind unverzüglich zu 
aktualisieren. Die Landesregierung kann auf die eingegeben klientenbezogenen 
Daten nur anonymisiert, auf sonstige Daten vollständig zugreifen.  
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(3) Die Landesregierung ist berechtigt, die in Abs. 1 genannten Daten 
automationsunterstützt zu verarbeiten und zum Zweck der Erstellung von 
Pflegedienstleistungsstatistiken entsprechend der Pflegedienstleistungsstatistik-
Verordnung 2012, BGBl. II Nr. 302/2012, der Aufsichtstätigkeit der 
Landesregierung entsprechend der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf 
Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und zur Planung und 
Umsetzung der nichtbehördlichen Aufgaben des Landes als Träger von 
Privatrechten entsprechend § 61 Kärntner Mindestsicherungsgesetz in 
anonymisierter Form zu verwenden. 

(4) Die Landesregierung ist befugt, auf Grundlage der Daten gemäß Abs. 1 
eine öffentlich zugängliche Datenbank zur Visualisierung der freien Pflegeplätze 
bereitzustellen, die die heimbezogenen Daten gemäß Abs. 1 Z 2 enthält. 

(5) Die Landesregierung und die Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 haben die 
erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 14 Datenschutzgesetz 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 132/2015, in Form von 
geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen zu treffen. 

(6) Daten nach Abs. 1 sind von der Landesregierung und den Einrichtungen 
nach § 1 Abs. 1 zu löschen, sobald diese für die Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz nicht mehr benötigt werden. 

 


